
Dongleversicherung 
für Graphisoft–Kunden 

 
 
 
Dongle weg – was dann? 
 
Leider passiert es häufiger, dass unseren Kunden ein Dongle durch Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung zerstört oder abhanden kommt. 
 
Dies kann bei Ihnen zu erheblichem finanziellen Aufwand führen, denn bei Graphisoft ist der 
serialisierte und personalisierte Dongle die Lizenz. Das heißt: 
Dongle weg – bedeutet – Lizenz weg! 
 
Der Kunde muss dann in der Regel eine neue Lizenz erwerben, da der Dongle bzw. die 
Lizenz in den üblichen Softwareversicherungen nicht mitversichert ist. 
 
Falls Sie eine Elektronik-/Softwareversicherung abgeschlossen haben, sollten Sie Ihren 
Versicherer fragen, ob der Dongle zum vollen Lizenzwert oder nur zum so genannten 
Materialwert mitversichert ist. 
 
Das Maklerbüro Detlev Rehahn GbR von der Profinanz aus Wiesloch bietet ein, auf diese 
Problematik angepasstes, äußerst preisgünstiges Versicherungsprodukt. 
 
Sie haben bei diesem Konzept folgende Möglichkeiten: 
 
Eine 
 

• Elektronik-Sachversicherung und die –Softwareversicherung inkl. des/der 
Dongle 

 
oder die Absicherung Ihres gesamten Büros durch die 
 

• Geschäfts-Inhaltsversicherung 
• Elektronik–Sachversicherung 
• Elektronik–Softwareversicherung incl. des/der Dongle und der 
• Betriebsunterbrechungsversicherung (KBU) 

 
Eine ausschließliche Dongleversicherung ist nur in den Fällen und für den Zeitraum 
möglich, in dem Sie noch bei einer anderen, von Ihnen gekündigten 
Elektronikversicherung bis zu deren Ablauf, versichert sind. 
 
Die Profinanz stellt den Graphisoft-Kunden ein Versicherungsprodukt zur Verfügung, das es 
in dieser Form mit einem solch hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis auf dem deutschen 
Markt bisher noch nicht gab. 
 
Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.profinanz-wiesloch.de 
oder Tel.: 06222/939514 
 
 



 
Erklärung der einzelnen Versicherungsbausteine 

 
 
 
 
Elektronik-Sachversicherung 
 
Computer, Telefone und fast alle anderen elektronischen Medien sind nicht immer so robust, 
wie häufig angenommen. Oft genügt ein unbemerkter Anlass, wie z.B. eine Strom-
schwankung im Netz, die Netzwerke lahm legt oder Mobiltelefone den Garaus macht. 
Je hochwertiger diese Geräte sind, desto größer der Schaden. Dieses Risiko lässt sich über 
eine Elektronikversicherung umfassend absichern. 
Die Elektronikversicherung schützt Sie vor Brand, Blitzschlag, Sabotage und sogar vor 
vorsätzlich, durch Dritte herbeigeführte Schäden an Ihrer Bürokommunikation bzw. Ihren 
elektronischen Anlagen. 
Sie ist somit Teil Ihrer Vorsorge, die im Zeitalter der immer sensibleren elektrischen Anlagen 
einen wichtigen Versicherungsteil darstellt. 
 
 
Elektronik-Softwareversicherung 
 
Schäden an elektronischen Anlagen können zum Verlust von unternehmenswichtigen Daten-
beständen führen. Die Wiederherstellung dieser Daten kann um vieles teurer werden, als die 
Reparatur des ursächlichen Defekts. 
Die Softwareversicherung übernimmt alle finanziellen Aufwendungen für die Wiederbe-
schaffung und Wiedereingabe von Daten, die durch Sachschäden an EDV-Anlagen, an 
Datenträgern, durch Bedienungsfehler, Blitzeinwirkung etc. verloren gehen. 
 
Bei der Versicherung der hochwertigen, technischen Geräte im Architeken- und Ingenieur-
büro ist entscheidend, dass alle Anlagen spezifisch für Ihre Verwendung abgesichert werden. 
Unser Konzept schließt Messgeräte, Optik, Beamer und Notebooks im Außeneinsatz ein. 
 
Absicherung Ihrer Technik, Hard- und Software gegen: 
 

• Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit 
• Überspannung, Kurzschluss 
• Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Hagel 
• Wasser, Überschwemmung, Vorsatz Dritter 
• Sabotage, Vandalismus, Diebstahl 
• Höhere Gewalt 
• Konstruktions- oder Ausführungsfehler 
• Im Falle eines Totalschadens wird das technisch aktuelle Modell erstattet 

 
 
 
 
 
 
 



Geschäftsinhaltsversicherung 
 
Die Geschäftsinhaltsversicherung ist eine gebündelte Versicherung, die mehrere rechtlich 
selbständige Verträge zusammenfasst. In der Regel werden die Risiken Feuer, Einbruch-
diebstahl mit Raub, Leitungswasser, Sturm/Hagel und Klein-Betriebsunterbrechung 
abgedeckt. 
 
Versichert sind die Neuwerte der kaufmännischen und technischen Betriebseinrichtung, sowie 
evtl. vorhandenen Warenvorräte. Für die technische Betriebseinrichtung kann bei Bedarf auch 
eine Elektronikversicherung abgeschlossen werden. Die Versicherungssumme zur Inhalts-
versicherung reduziert sich dann entsprechend um den Anteil der technischen Betriebs-
einrichtung. 
 
Der Versicherungsschutz wird ergänzt durch die beitragsfreien Einschlüsse der Pauschal- 
deklaration, die den Deckungsumfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen innerhalb 
gewisser Entschädigungsgrenzen deutlich erweitert. 
 
 
Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung 
 
Die Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung (KBU) wird nach den Zusatzbedingungen für 
die einfache Betriebsunterbrechungsversicherung (ZKBU 87) abgeschlossen. 
 
Versichert sind der Betriebsgewinn und der Aufwand an fortlaufenden Kosten, die der 
versicherte Betrieb nicht erwirtschaften kann, sowie die Aufwendungen des Versicherungs-
nehmers zur Abwendung oder Minderung des Schadens, wenn er infolge eines versicherten 
Sachschadens, an einer dem Betrieb dienenden Sache unterbrochen wird. 
 
Als Betriebsunterbrechung gilt jede Beeinträchtigung des Geschäftsablaufs durch einen 
versicherten Sachschaden, gleichgültig in welchem Teil des Betriebes die Beschädigung 
besteht. 
 
Sachschaden ist die Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen von Sachen durch 
eine der versicherten Gefahren wie Brand, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und Sturm. 
 
Die KBU ist unmittelbar an die Inhaltsversicherung gekoppelt- zum einen durch die 
Versicherungssumme, zum anderen durch das Bedingungswerk. Im Gegensatz zur 
Feuerbetriebsunterbrechung wird keine eigene Versicherungssumme ermittelt, sondern die 
Versicherungssumme für den Inhalt (zzgl. der Versicherungssumme einer ggf. bestehenden 
Spezial-/z.B. Elektronikversicherung) als Entschädigungsgrenze für einen BU-Schaden 
übernommen 


